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Stand: Januar 2009
Regelwerk des Internationalen Büros (IB)

des BMBF für die Unterstützung 

von Gastaufenthalten im Rahmen der Internationalen Zusammenarbeit in Bildung und Forschung

Grundsatz
Die entsendende Seite trägt die Hin- und Rückreisekosten zum ersten und vom letzten Aufenthaltsort im Gastland; die empfangende Seite trägt die Aufenthalts​kosten sowie die Kosten für die im Rahmen des Arbeitsprogramms notwendigen Reisen innerhalb des Gastlandes.

Aufenthaltskosten in Deutschland

1 Monat = 30 Tage

An- und Abreisetag werden als ein Tag gerechnet
IB zahlt bei einem Aufenthalt bis 22 Tage eine Tagespauschale (inkl. Übernachtungskosten) von 104,00 € pro Tag. 
Bei einem Aufenthalt ab 23 Tagen wird für jeweils 30 Tage eine Monatspauschale von 2.300,00 € gezahlt. Für einzelne Tage eines Folgemonats wird eine Tagespauschale von 77,00 € gezahlt. Darüber hinaus wird bei 60, 90 etc. Tagen jeweils vervielfachte Monatspauschale gezahlt.

Sollten abweichend von dieser Regelung im begründeten Einzelfall Übernachtung und / oder Verpflegung kostenlos bereitstehen, gilt:

· Tagegeld (ohne Übernachtung):





26,00 €

· Abzug für ein kostenloses Abend- bzw. Mittagessen:


  9,00 €

· Abzug für ein kostenloses Frühstück




  5,00 €

Der Gast sollte auf Dauer seines Deutschlandaufenthaltes über einen ausreichenden Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz verfügen. Falls erforderlich können die Versicherungen zu Lasten der vom IB gezahlten Tagespauschalen von den gastgebenden Einrichtungen abgeschlossen werden.

Hinweis:

Bei Australien, Kanada, Japan, Südkorea, Singapur und Malaysia entfallen Aufenthaltskosten, weil diese von den Partnerländern getragen werden.

